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Zeugnis, Thoraxaufnahme, E.K. G. usw.", so gehen diese besonderen Unter-
suchungen ebenfalls zu Lasten der Armee. Der U. C.-Vorsitzende hat die

Rechnung für diese Zeugnisse und Spezialuntersuchungen zu visieren und zu-
sammen mit dem spezialärztlichen Bericht an die Abteilung für Sanität,
IV. Sektion, zur Begleichung zu überweisen.

Dagegen fallen nach wie vor alle Kosten für ärztliche Zeugnisse und

Spezialuntersuchungen zu Lasten des Wehrmannes, wenn der Be-

treffende ein Gesuch um Revision eines U. C.-Entscheides stellt oder während
eines Urlaubes oder nach Entlassung auf Pikett vor U. C. zu erscheinen
wünscht."

Diese Regelung schafft nun endlich Ordnung in die bisher ungeordneten Ver-
hältnisse. Sie lässt dem Wehrmann durch die Bestimmung, dass grundsätzlich der

Auftraggeber zahlungspflichtig sei, Gerechtigkeit widerfahren und gibt den Kran-
kenkassen nicht nur die Möglichkeit, sich vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme
wirksamer als bisher zu schützen, sondern auch das Mittel in die Hand, einwand-
frei festzustellen, wer zahlungspflichtig ist. E. Z-

Die Grundlagen für das iefreibungsverfahren
Der Fourier kennt die grünen Karten, welche ihm mitteilen, dass über einem

Wehrmann seiner Einheit ein Betreibungsverfahren hängt und mit der er die Ent-
lassung seiner Einheit anzuzeigen hat. Er sollte deshalb auch über die Grundlagen
für das Betreibungsverfahren orientiert sein. Der „Schweizer Soldat" enthält in
seiner Nummer vom 20. Oktober hierüber folgendes:

Die Grundlagen des Betreibungsverfahrerns sind festgehalten in einer Ver-
Ordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Milderungen
der Zwangsvollstreckung. Artikel 16 dieser Verordnung lautet:

„Für einen Schuldner, der sich im Militärdienst befindet, besteht während
der Dauer des Dienstes Rechtsstillstand.

Hat der Schuldner während der letzten dreissig Tage vor der Entlassung
oder Beurlaubung mindestens fünfzehn Tage Dienst geleistet, so besteht der
Rechtsstillstand auch noch während der vier auf die Entlassung oder Beurlau-
bung folgenden Wochen.

Diese Bestimmungen finden auf die Schuldner keine Anwendung, die
sich in der Eigenschaft von Militärbeamten, Instruktoren usw. im Dienste
befinden."
Es steht somit fest, dass dem Wehrmann nach seiner Entlassung aus dem

Militärdienst noch ein weiterer Rechtsstillstand von vier Wochen zukommt.
Es kommt nun allerdings häufig vor, dass bei Zustellung von Betreibungs-

akten an Familienangehörige dem Betreibungsamt nichts über eine kurz vorher
erfolgte Entlassung des betriebenen Wehrmannes zur Kenntnis gebracht wird. Das

mag vielfach darauf zurückzuführen sein, dass der Wehrmann selbst von dieser
zu seinen Gunsten erlassenen Bestimmung keine Kenntnis hat.
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Interessant ist ferner, dass das Bundesgericht entschieden hat, dass eine

während des Militärdienstes erfolgte Zustellung von Betreibungsurkunden vom
Wehrmann vollständig ignoriert werden darf, da sie jederzeit vom Gerichte als

nichtig erklärt würde.
Anders verhält es sich bei Zustellung während der der Entlassung folgenden

vier Wochen. Elier ist die Zustellung von Betreibungsurkunden nicht nichtig, son-
dern nur innert einer bestimmten Frist anfechtbar, das heisst, der Wehrmann hat
die Möglichkeit, diese irrtümliche Zustellung bei der Aufsichtsbehörde anzufechten,
und zwar innert einer zehntägigen Frist, gerechnet vom Tage der gesetzlich zu-
lässigen Zustellung an.

Ein weiteres Entgegenkommen gegenüber den Wehrmännern besteht darin,
dass die Aufschiebung der Verwertung von gepfändeten Sachen bis auf ein Jahr
verlangt werden kann. Die während des Militärdienstes und der nachfolgenden
vier Wochen verfallenen Ratenzahlungen müssen ebenfalls nicht nachbezahlt
werden. Die Frist verlängert sich vielmehr um die Dauer dieses Rechtsstillstandes.

Zu erwähnen ist weiter, dass gemäss einem Bundesgerichtsentscheid die be-

treibungsamtlichen Kosten, die durch den Rechtsstillstand wegen Militärdienstes
verursacht werden, zu Lasten des Gläubigers fallen. Auch das ist ein wesentliches

Entgegenkommen gegenüber dem Wehrmann.
Es darf nicht vergessen werden, dass es auch eine Kategorie Schuldner gibt,

die sich freiwillig in den Militärdienst flüchten, um ihren finanziellen Ver-
pflichtungen zu entrinnen.

Unser Gewährsmann glaubt, dass an der heutigen Gesetzgebung viel weiter-
gehende Vergünstigungen für den Wehrmann kaum erreichbar wären.

Aus der Praxis ist bekannt, dass sich die betroffenen Wehrmänner haupt-
sächlich über Steuerbetreibungen aufhalten. Eine Rücksichtnahme auf jeden ein-
zelnen steuerzahlenden Wehrmann dürfte jedoch aus organisatorischen Gründen
seitens des Steueramtes wiederum nicht möglich sein.

Hoffen wir, dass die so oft kritisierte Milderungsverordnung in Bälde nicht
mehr notwendig sein wird.

Administratives

Die Administrativen Weisungen Nr. 65 bringen in der Hauptsache eine Er-
höhung der Mundportionsvergütung, der Verpflegungszulagen und der Logis-
entscbädigungen ab 1. Januar 1945. Auch werden die Bestimmungen über die

Inventarführung bei der Armee präzisiert bzw. neu geordnet. Im weiteren ent-
halten die A. W. Nr. 65 neue Weisungen betr. die Kontrollführung über die Be-

triebsstoffe bei der Truppe, die Kriegs- und die mobile Truppen-Reserve.
Das Oberkriegskommissariat legt ferner die ab I.Januar 1945 gültige neue

Preisliste für Truppen, Militärschulen und Kurse auf.
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